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Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata -
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1. MSG 001 IND 2024 0690 FI DE 17-12-2024 FI NOTIF

2. Finland

3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
Puhelin +358 (0)29 470 6994, maaraykset.tekniset.tem@gov.fi

3B. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Taajuudet
PL 320, 00059 Helsinki
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Puhelin +358 295 390460
mikko.saari@traficom.fi

4. 2024/0690/FI - V10T - Funkschnittstellen

5. Entwurf der Funkfrequenzverordnung 4 AF/2025M der finnischen Verkehrs- und Kommunikationsagentur und des
zugehörigen Funkfrequenzplans (Frequenzzuweisungstabelle) für Funkfrequenzen zwischen 100 Hz und 400 GHz, der
auch Spezifikationen für Funkschnittstellen enthält.

6. Frequenzen von Ausrüstungsgruppen wie Luft- und Seefunksendern, Mobilfunknetzen, Fernsteuerungsgeräten,
Amateurfunkgeräten, Funkverbindungen, Satellitenfunkstellen, geschlossenen Netzgeräten (PMR- und UWB-Geräte sowie
Radio- und TV-Sender)

7.

8. Der Entwurf der Funkfrequenzverordnung 4 AF/2025M und der zugehörige Funkfrequenzplan
enthalten vor allem Spezifikationen für die Planung und Kontrolle der effizienten Nutzung von Funkfrequenzen, die nicht
in den zuvor notifizierten Anforderungen an die Baumusterprüfung enthalten waren, und
weitgehend durch harmonisierte Normen ersetzt wurden. Er umfasst daher auch
Spezifikationen zu Funkschnittstellen.

Die Verordnung 4 AF/2025M und der Funkfrequenzplan, der zu gegebener Zeit bestätigt wird, werden auf der Website der
finnischen Verkehrs- und Kommunikationsagentur Traficom veröffentlicht. Der Frequenzplan wird in einer Datenbank
verwaltet, die etwa einmal im Jahr aktualisiert wird.
Der Frequenzplan enthält eine Liste der Änderungen, die die
Version betreffen, die zuletzt gemeldet wurde. Zusätzlich zur Frequenzzuweisungstabelle enthält das
Benachrichtigungsdokument
Anhänge zur Erläuterung der in der Tabelle verwendeten Begriffe,
UWB-Funkschnittstellen, die schwer in das Format der Tabelle passen können, induktive Anlagen und Verweise auf
Normen (die Verweise auf Normen dienen nur zur Information).

9. Zweck des Entwurfs der Funkfrequenzverordnung 4 AF/2025M und des Funkfrequenzplans ist die
Gewährleistung der effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums. Der Funkfrequenzplan
wird veröffentlicht, um Geräteherstellern und -nutzern Informationen
über die Nutzung von Funkfrequenzen sowie über den Interferenzschutz, den Funknetze durch die Frequenzplanung
erhalten, bereitzustellen. Hersteller benötigen diese Informationen nicht nur für die Konstruktion von Geräten,
sondern auch, um den Nutzern die Informationen gemäß Artikel 10 der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
in der Gebrauchsanleitung zur Verfügung zu stellen.

10. Grundlegende Textverweise:

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Nein
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16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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